
   

 
1) Im Muster enthaltene, nicht zutreffende Varianten, alternative Formulierungen oder beispielhafte Aufzählungen (in kursiv) 

sind zu streichen. Die in einzelnen Bestimmungen des Geschäftsordnungsmusters relevanten Beträge, Wertgrenzen oder ge-
schätzten Auftragswerte sind als Bruttobeträge zu verstehen. Alternativ können auch Nettobeträge ausgewiesen werden. Es 
ist klarzustellen, ob es sich um Netto- oder Bruttobeträge handelt. Die geschlechtsneutrale Formulierung entspricht derjeni-
gen der Gemeindeordnung vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385). 
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2) Die im Rahmen der Mandatsausübung anfallenden Kosten für den Umgang mit elektronischen Dokumenten (Beschaffung 

eines Empfangsgeräts, Fertigung von Ausdrucken u.a.) und deren Schutz können z.B. über eine monatliche IT-Pauschale abge-
golten werden. 
3) Vgl. das Muster „Zugangseröffnung für die elektronische Kommunikation“. Die Regelung des § 4 Abs. 3 kann entfallen, 
wenn die Ladung zur Stadtratssitzung, der Versand der Sitzungsunterlagen und die Antragstellung ausschließlich schriftlich 
(nach § 25 Variante 4, § 26 Variante 1) erfolgen und Niederschriften über öffentliche Sitzungen nicht elektronisch (vgl. § 35 
Abs. 3) übermittelt werden sollen. 
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4) Vorschlag: 3 Mitglieder. 
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5)Es wird vorgeschlagen, je nach Größe der Gemeinde 6 bis 8 € (brutto) je Einwohnerin und Einwohner festzusetzen. 
6)  Vorschlag: 10 % von Fußnote 5. 
7)  Vorschlag: 50 % von Fußnote 5. 
8)  Vorschlag: bis zu einem Jahr wie Fußnote 5, über einem Jahr 50 % davon. 
9)  Vorschlag: 50 % von Fußnote 5. 
10)  Vorschlag: 50 % von Fußnote 5. 
11)  Vorschlag: 25 % von Fußnote 5. 
12)  Vorschlag: wie Fußnote 5. 
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13)  Vorschlag: bis zu 50 % von Fußnote 5. 
14)  Vorschlag: 10 % von Fußnote 5 im Einzelfall. 
15)  Vorschlag: wie Fußnote 5. 
16)  Kriterien für die „Geringfügigkeit“ können ggf. unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse und der Fest-
setzung des betreffenden Bebauungsplans vorab im Rat entwickelt werden. 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17) Kriterien für die „Erheblichkeit“ können ggf. unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse und der Festset-

zungen des betreffenden Bebauungsplans vorab im Rat entwickelt werden. 
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18) Entscheidet sich ein Stadtrat mit Zweidrittelmehrheit für eine Live-Übertragung öffentlicher Gremiensitzungen im Internet, 

ist die Aufnahme einer (rechtlich nicht zwingend vorausgesetzten) Regelung in die Geschäftsordnung zur konkreten 
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Ausgestaltung (z.B. welche Gremien; Livestream und/oder Mediathek) und zu den wesentlichen, in Art. 52 Abs. 4 Sätze 2 bis 7 
GO angelegten rechtlichen Aspekten an dieser Stelle zu empfehlen. 
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19) Diese Regelung ist auf § 25 abzustimmen. 
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20) Absatz 3 ist auf § 25 abzustimmen.  
21) Rechtsgrundlage für den Kostenerstattungsbescheid bildet das Bayerische Kostengesetz i.V.m. der Kostensatzung mit kom-
munalem Kostenverzeichnis (Tarif-Nr. 060 im amtlichen Muster des StMI, BayMBl. 2025 Nr. 118) der Gemeinde. 
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http://www.beilngries.de/amtlicheBekanntmachungen/
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22) Dies ist aktuell bei Bekanntmachungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB der Fall, vgl. Nr. 

5.2.9 Rn. 3 der auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr veröffentlichten Pla-
nungshilfen für die Bauleitplanung, Stand 30.4.2025. 


